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 Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG); 
Königschaldinger Straße – Einziehung des historischen Straßenverlaufs 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
 
Die Stadt Passau hat mit Verwaltungsakt vom 31.10.2025 folgende Verfügung (verkürzt dargestellt) 
erlassen: 
 
Nach Abschluss des Widmungsverfahrens für den derzeitigen Straßenverlauf der „Königschaldinger 
Straße“ soll der historische Straßenverlauf der Gemeindeverbindungsstraße „Königschaldinger Straße“ 
mit der Bestandsverzeichnisnummer 313 eingezogen werden, weil dieser in der Natur nicht mehr vor-
handen ist und jegliche Verkehrsbedeutung verloren hat. Träger der Straßenbaulast ist die Stadt Passau. 
Die einzuziehende Länge beträgt 1,447 km. 
 
Der neue Straßenverlauf ist nunmehr öffentlich gewidmet. Während der Bekanntmachungsdauer der 
Einziehungsverfügung wurden keine Einwendungen erhoben, sodass der Straßenverlauf eingezogen 
wird. 
 
Der Lageplan „313 – historischer Straßenverlauf“ vom 02.09.2025 ist Bestandteil dieser Verfügung. Der 
Plan ist aus technischen Gründen stark verkleinert dargestellt und kann unter der nachstehenden Ad-
resse im Original eingesehen werden. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden 

bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg in 93047 Regensburg, 
 

Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg, 
Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg. 

 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail 
ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!  
 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 
einreichen.  
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung 
eine Verfahrensgebühr fällig. 
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Die Verfügung vom 18.02.2026 mit Lageplan vom 02.09.2025 kann bei der Dienststelle Bauord-
nung/Bauverwaltung, 1. Etage des Neuen Rathauses, Rathausplatz 3, während der Dienststunden ein-
gesehen werden. 
 
 
Passau, 18.02.2026 
 
Stadt Passau 
Jürgen Dupper 
Oberbürgermeister 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung des Entwurfs zur Kommunalen Wärmeplanung der 

Stadt Passau gemäß § 7 i.V.m. § 13 Abs. 4 Wärmeplanungsgesetz (WPG) 
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 Wahlbekanntmachung 
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 Musterstimmzettel für die Wahl des Oberbürgermeisters 
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 Musterstimmzettel für die Wahl des Stadtrats 

 


